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§ 112 EisbG Prüfung vor Nutzung
eines genehmigten

Schienenfahrzeuges
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§ 112.

Bevor ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Schienenfahrzeug in dem in der Genehmigung für das

Inverkehrbringen ausgewiesenen Verwendungsgebiet einsetzt, hat es sich zu vergewissern:

1. 1.dass für das Schienenfahrzeug eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde und dass es

ordnungsgemäß in europäischen Fahrzeugeinstellungsregister registriert ist;

2. 2.dass das Schienenfahrzeug mit der Eisenbahn, auf der es eingesetzt wird, kompatibel ist, und zwar auf

Grundlage des Infrastrukturregisters, der einschlägigen TSI oder anderer, vom

Eisenbahninfrastrukturunternehmen gebührenfrei und innerhalb einer angemessenen Frist bereitzustellenden

Informationen, falls ein derartiges Infrastrukturregister nicht besteht oder unvollständig ist; und

3. 3.dass sich das Schienenfahrzeug ordnungsgemäß in die Zusammensetzung des Zuges, als dessen Teil es

betrieben werden soll, einfügt, und zwar unter Berücksichtigung des Sicherheitsmanagementsystems und der TSI

„Betriebsführung und Verkehrssteuerung“.

Dafür ist es zulässig, dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen in Zusammenarbeit mit dem

Eisenbahninfrastrukturunternehmen Prüffahrten durchführt.
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